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Eidam, wenn die Verhältnisse, welche den Anspruch des letzteren
begründen, nicht schon zur Zeit seiner Verehelichung bestanden
aben

2. nach dem Tode des Vaters der einzige Enkel eines er¬
werbsunfähigen Großvaters oder einer verwitweten Großmutter

venn sie keinen Sohn haben;
3. der einzige Bruder oder Halbbruder ganz verwaister

Geschwister, sowie der einzige Halbbruder vaterloser Geschwister.
Es hat jedoch nur jener einzige eheliche und leibliche Sohn,

Enkel oder Bruder, beziehungsweise jener einzige Eidam auf
die Enthebung Anspruch, von dessen Enthebung die Erhaltung
einer Eltern, Großeltern oder Geschwister, beziehungsweise

Schwiegereltern abhängt, und wenn er diese Verbindlichkeit
auch erfüllt.

Einem unehelichen Sohne kommt die gleiche Begünstigung
wenn von dessen Enthebung die Erhaltung seiner leiblichenzu,

Mutter abhängt und er diese Verbindlichkeit auch erfüllt

Unter derselben Bedingung wird gleich einem einzigen
Sohne, Enkel oder Bruder, beziehungsweise Eidam auch Der¬
jenige behandelt, dessen einziger Bruder oder übrige Brüder,
eziehungsweise Schwager

in der Linien= oder activen Landwehrdienstpflicht stehen,a)
oder ausnahmsweise im Sinne des § 12, vierter Absatz
ur activen Dienstleistung beigezogen sind, — in allen

Fällen vorausgesetzt ist, dass sie nicht im Dessertionsver¬
ältnisse sich befinden, oder
jünger als 18 Jahre, oder3
wegen unheilbarer geistiger oder körperlicher Gebrechen zu
edem Erwerbe unfähig sind

Wer auf Grund dieser Bestimmungen in die Ersatzreserve
eingetheilt wurde, den Enthebungstitel aber verliert oder die
edingungen desselben zu erfüllen unterlässt, ist — insofern

er nicht seiner Losreihe nach oder nicht als Mindertauglicher
er Ersatzreserve angehört — aus derselden auszuscheiden und

zur sofortigen Ableistung des seinem Assentjahrgange eventuel
noch obliegenden Präsenzdienstes verpflichtet

Ueber die Enthebung entscheidet die Stellungscommission
(§ 38), gegen deren Erkenntnis die Berufung an das Mini¬
sterium für Landesvertheidigung stattfingen kann, welches be¬

rechtigt ist, die betreffende Landesstelle zur Fällung der Ent¬
cheidung zu delegieren. Gegen eine von diesem Ministeriun

oder von der hiezu delegierten Landesstelle bestätigtes Erkenntnis
der Stellungscommission findet eine weitere Berufung nicht statt.

In jenen Fällen, in welchen ein Anspruch auf die vor¬
erwähnte Begünstigung zwar nicht besteht, aber ganz besonders
berücksichtigungswürdige Familienverhältnisse obwalten, kann nach

erfolgter Ausbildung die Beurlaubung für die Dauer des
Friedens, jedoch unbeschadet der Heranziehung zu den Waffen¬

übungen und Controlsversammlungen, verfügt werden.
Wenn der heeres= oder landwehrdienstpflichtige Soldat in

eines der im Punkte 1, 2 und 3 bezeichneten Verhältnisse ge¬
langt, oder wenn sich derselbe bereits zur Zeit seiner Assen¬
tierung in einem dieser Verhältnisse befand, den betreffenden
Titel jedoch nicht geltend gemacht hat, so ist er auf die Dauer
dieses Verhältnisses in die Ersotzreserve zu übersetzen.

Gesuche fremder Stellungspflichtiger um die Bewilligung
Abstellung im Aufenthaltsbezirke Feldkirch sind biszur

pätestens Ende November ds. Is. hieramts zu
berreichen

Dieselben sind mit einem Kronen=Stempel zu versehen
1901.Dornbirn, am 10. November
Die Gemeindevorstehung.

Verbot.
Das Entnehmen und Abführen von Sand und Schotter

us der Ach im Bereiche eines 10 Meter breiten Streifens
ntlang der Durchbruchstelle im Vorach ist bis auf Weiteres

strengstens untersagt
Dornbirn, am 2. November 1901

Die Gemeindevorstehung.

Nachaichnung
Bezüglich der Nachaichnung bestehen folgende gesetzliche

Vorschriften
1. Alle zum Messen und Wägen im öffentlichen Verkehre

ienenden Maße, Gewichte und Wagen. metallenen Transport¬
efäße für Milch (Milchkannen), Milchgefäße mit Maßstab,
Maisch=(Praschlett=) Bottiche und die der Aichpflicht unter¬

iegenden Biertransportfässer sind periodisch der Nachaichnung
zu unterziehen und zwar:

a) Alle Längenmaße, Hohlmaße für trockene Gegenstände,
metallene Flüssigkeitsmaße und Transportgefäße für Milch,
dann Brennholzmaße vor Ablauf von je drei Jahren;

b) alle Gewichte und Wagen, hölzerne Flüssigkeitsmaße,
Milchgesäße mit Messstab und Maischbottiche vor Ablauf von

je zwei Jahren
) alle Biertransportfässer vor Ablauf von je drei

Jahren.
Insbesondere sind die aichpflichtigen Wein=, Bier= und

Sprit= (Spiritus=, Brantwein=) Fässer nach jeder Reparatur,
welche eine Aenderung ihres Rauminhaltes zur Folge hat, der
Nachaichung zu unterziehen.

Z. B. ein Gewicht mit der Jahrzahl 1899 versehen, gil¬
bis 31. December 1901 und wird am 1. Jänner 1902 sach¬
ällig; eine Wage welche am 20. October 1899 geaicht wurde,
ilt bis zum 20. October 1901, am 21. October 1901 wird
ie schon sachfällig.)

Alle Maße, Gewichte und Wagen sind nach vorge¬
nommener Reparatur der Nachaichung zu unterziehen.

Für die periodische Nachaichung, wenn sie innerhalb der
estgesetzten Frist stattfindet, ist die Hälfte der durch den Aich¬
gebürentarif vom 19. December 1872 und dessen Nachträge
vorgezeichneten Gebüren zu entrichten.

Allen Gewerbetreibenden, welche in ihren ständigen oder
zeitweiligen Verkaufsstätten nach Maß und Gewicht zumessen, is
nicht blos die Benützung, sondern sogar der Besitz von unge¬
etzlichen, d. i. nicht metrischen Maßen und Gewichten, sowie
on metrischen, jedoch nicht geaichten oder nicht rechtzeitig nach¬

geaichten Maßen und Gewichten und den bestehenden Aich¬
vorschriften nicht entsprechenden Wagen untersagt

Die Uebertretung dieses Verbotes ist, wofern nicht die
Strafamtshandlung wegen Anwendung der vorbezeichneten

Aichgegenstände im öffentlichen Verkehre platzgreift, mit einer
Beldstrafe von 2—100 Kronen oder mit Arrest von 6 Stunden
bis 7 Tagen zu ahnden.

Aichtage sind jeden Mittwoch und Donnerstag von
8 bis 12 Uhr und 2 bis 6 Uhr abends im Spital
(Erdgeschoss).

Dornbirn, am 9. November 1901
Die Gemeindevorstehung.

Feuerstätten.
In Handhabung der ihr obliegenden baupolizeilichen und

euerpolizeilichen Aufsicht erinnert die Gemeindevorstehung ernstlich

daran, dass jede Neuanlage von Feuerstätten (Herde, Oefen,
Kamine 2c) und jede wesentliche Aenderung von dergleichen
or der Ausführung dem Gemeindeamte (Zimmer 9) anzu¬
nelden ist.

Für jede solche Anmeldung wird eine schriftliche Bescheini¬

gung seitens des betreffenden Gemeindebeamten ausgestellt.
Die Unterlassung dieser Anmeldung ist strafbar und wird

zunächst an dem Fachmanne bestraft werden, der solcheets

Bauarbeiten ausführt, ohne sich von der erfolgten Anmeldung
überzeugt zu haben.

Dornbirn, am 3. November 1901.

Die Gemeindevorstehung.


